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Klippert  Zeitgemäß unterrichten

Kaiserreich LS 02.M1–2

 02   Kaiserreich und Bundesrepublik – 

Vergleich der  Verfassungen

LS 02.M1  – Schaubild: Verfassung der Bundesrepublik Deutschland

LS 02.M2  – Schaubild: Verfassung des Deutschen Kaiserreiches

Vorsitz

Kaiser
Oberbefehl

Entscheidung Krieg u. Frieden

Vertratung nach außen

Führung der Außenpolitik

Ernennung des Reichskanzlers

Reichstag

397 Abg.

Bundesrat –

58 Mitgl.
Vetorecht

14 Mitgl.

Wahl
geheim direkt, allgemein

Ernennung

Frauen
Militäran-

gehörige

Männer

bis 24 J.

Zuständig für direkte Steuern

auf Einkommen u. Vermögen

Preußen – 17

Gesetze

Haushalt

Indirekte Steuern
Tabak

Zucker

Petroleum u.a.

Reichskanzler

Staatssekretäre

25

Bundesstaaten

Reichsgericht

Männer ab 25 J.

Einberufung,

Auflösung

zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Kaiserreich-und-BRD-Verfassungsvergleich-Fertige-Unterrichtsstunden-zum-Kaiserreich
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Klippert  Zeitgemäß unterrichten

KaiserreichLS 02.M3

Verfassung der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer, sozialer und föderalistischer Staat. Alle vier bzw. 

fünf Jahre wählen die wahlberechtigten Bürger Abgeordnete für den Bundestag und den Landtag. Wahlbe-

rechtigt ist jeder Deutsche, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Parlamentsmehrheit stellt in den Bun-

desländern in der Regel den Ministerpräsidenten bzw. auf Bundesebene den Bundeskanzler. Sind mehrere 

Parteien an der Regierungsbildung beteiligt, so spricht man von einer Koalition. Der Bundeskanzler wird 

vom Bundespräsidenten vorgeschlagen und vom Bundestag gewählt. Die nicht an der Regierung 

beteiligte(n) Fraktion(en) bildet/bilden die Opposition. Von den drei sogenannten Gewalten stellt die Re-

gierung die Exekutive dar. Da die meisten Gesetzesinitiativen von der Bundesregierung kommen, ist sie 

auch an der Legislative beteiligt. Der Bundespräsident als Staatsoberhaupt ist ebenfalls Teil der exekutiven 

Gewalt. Seine tatsächliche Rolle im politischen Alltagsgeschehen ist jedoch relativ gering. Er hat überwie-

gend repräsentative Funktion. Er wird von der Bundesversammlung auf fünf Jahre gewählt und kann ein-

mal wiedergewählt werden. Neben dem Bundestag ist für die Gesetzgebung auf Bundesebene der Bundes-

rat als Ländervertretung tätig. Seine Mitglieder werden von den sechzehn Landesregierungen entsandt. Er 

besteht also aus Mitgliedern der Landesregierungen und erfüllt Funktionen einer Legislative. Neben der 

exekutiven Gewalt und der legislativen Gewalt gibt es noch die judikative Gewalt. Sie wird an oberster Stel-

le durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ausgeübt. Seine Entscheidungen sind für alle übrigen 

staatlichen Organe bindend.

Demokratie

Alle Gewalt geht vom Volk aus. Es 

wählt in Abstimmungen und Wah-

len seine Vertreter und bestimmt 

somit selbst seine Regierung.

Sozial

Der Sozialstaat ist darauf gerich-

tet, soziale Sicherheit und Gerech-

tigkeit herzustellen und zu erhal-

ten. Der Staat ist mit verantwort-

lich für den Ausgleich sozialer Un-

terschiede zwischen den Bürgern.

Bundesstaat

Die Bundesrepublik Deutschland 

ist eine Vereinigung von Ländern 

zu einem Bund. Die Länder haben 

Selbstbestimmungsrecht in ihren 

Kompetenzbereichen. Der Bund 

entscheidet über alle Fragen von 

Einheit und Bestand des Ganzen.

Staatliche Gewalt

Die Ausübung staatlicher Gewalt 

hat das Grundgesetz besonderen 

Organen anvertraut: der Gesetz-

gebung (= Legislative), der vollzie-

henden Gewalt (= Exekutive) und 

der Rechtsprechung (= Judikative). 

In ihrer Gesamtheit verkörpern sie 

die rechtsstaatliche, demokrati-

sche und bundesstaatliche Ord-

nung des Grundgesetzes.

Legislative

Oberstes gesetzgebendes Organ 

ist der Deutsche Bundestag, des-

sen Abgeordnete alle vier Jahre 

unmittelbar vom Volk gewählt 

werden. Durch den Bundesrat 

wirken die Länder an der Gesetz-

gebung mit. Im Gesetzgebungs-

verfahren ist je nach Art des Ge-

setzes seine Zustimmung erfor-

derlich oder zumindest sein Ein-

spruch möglich.

Judikative

Die Ausübung der rechtsprechen-

den Gewalt liegt beim Bundesver-

fassungsgericht, den Bundesge-

richten und den Gerichten der Län-

der. Das Bundesverfassungsge-

richt als Hüter des Grundgesetzes 

besteht aus zwei Senaten mit je 

acht Richtern. Sie werden je zur 

Hälfte vom Bundestag und vom 

Bundesrat gewählt.

Föderalismus

Föderalismus ist eine Staatsform, 

bei der die einzelnen Gliedstaaten 

eines Bundesstaates ihre Selbst-

ständigkeit in großem Maß behal-

ten und auch an der Regierung 

beteiligt sind. 

Exekutive

Die völkerrechtliche Vertretung des Bundes liegt beim Bundespräsidenten, 

der von der Bundesversammlung gewählt wird. Die Bundesversammlung 

besteht aus den Bundestagsabgeordneten und einer gleichen Anzahl von 

Mitgliedern, die von den Landesparlamenten gewählt werden. Auf Vorschlag 

des Bundespräsidenten wählt der Bundestag mit den Stimmen der Mehr-

heit seiner Mitglieder den Bundeskanzler. Der Bundeskanzler bestimmt die 

Richtlinien der Politik. Er kann nur durch ein Misstrauensvotum abgewählt 

werden. zur Vollversion
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